
 

 

Konto der Kreisverwaltung: 

Kontoinhaber: Landkreis Uckermark 
Sparkasse Uckermark 
IBAN: DE67 1705 6060 3424 0013 91 
BIC: WELADED1UMP 

Steuernummer: 
062/149/01062 

Telefon-Vermittlung:  
03984 70-0 

Internet: 
www.uckermark.de 

Sprechzeiten: 
Mo.: 08:00 bis 12:00 Uhr  
Di.: 08:00 bis 12:00 und  
 13:00 bis 17:00 Uhr 
Do.: nur nach Vereinbarung 
Fr.:  08:00 bis 11:30 Uhr 

Der Landkreis Uckermark stellt für E-Mails mit qualifiziert elektronisch signierten Dokumenten die zentrale E-Mail-Adresse landkreis@uckermark.de zur 
Verfügung. Für alle anderen E-Mail-Adressen der Kreisverwaltung wird der rechtsverbindliche Zugang ausdrücklich nicht eröffnet. 

Landkreis Uckermark 
 - Die Landrätin - 

 
 
Kreisverwaltung Uckermark, Karl-Marx-Straße 1, 17291 Prenzlau 

 
An das 
Mitglied des Kreistages 
Herrn David Weide 
über Büro Kreistag 
 
nachrichtlich 
alle Mitglieder des Kreistages 
 

 Nebenstelle: Stettiner Straße 21 
17291 Prenzlau 

Dezernat: II 

Amt:  

Bearbeiter(in): Herr Wichmann 

Zimmer-/Haus-Nr.:  

Telefon-Durchwahl: 03984 70-1201 

Telefax: 03984 70-4299 

E-Mail: dezernat-2@uckermark.de 

 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum 

AF/136/2022 16.08.2022    01.09.2022 

 
 
Ihre Anfrage AF/136/2022 zur Asyl- und Flüchtlingssituation im Landkreis 
Uckermark 
 
Sehr geehrter Herr Weide, 
 
Ihre Anfrage vom 16.08.2022 beantworte ich wie folgt: 
 
Frage 1: Wie viele Flüchtlinge leben derzeit in der Uckermark? (Ich bitte um 

eine Aufschlüsselung nach den Nationalitäten) 
 
Zur Beantwortung Ihrer Frage sind nachfolgend die Kennzahlen zu ausländischen 
Personen im Landkreis Uckermark dargestellt. Die Darstellung bezieht sich auf aus-
gewählte Nicht-EU-Staaten, unterteilt nach den Zuständigkeitsbereichen der Auslän-
derbehörden der Kreisverwaltung Uckermark und der Stadtverwaltung 
Schwedt/Oder. 
 

Herkunftsland 

Anzahl der Personen 

Ausländerbehörde 
Uckermark 

Ausländerbehörde  
Schwedt/Oder 

gesamt 

Afghanistan 323 97 420 
Ägypten 5   5 
Algerien 4   4 
Angola 1   1 
Armenien 4   4 
Äthiopien 5   5 
Bangladesch 2   2 
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Costa Rica 2   2 
Ecuador 3   3 
Eritrea 32   32 
Gambia 5   5 
Ghana 10   10 
Guinea 5   5 
Honduras 3   3 
Indien 28   28 
Irak 50   50 
Iran 43 49 92 
Jemen 1   1 
Kamerun 69   69 
Kasachstan 7   7 
Kenia 65   65 
Kirgisistan 3   3 
Kongo 1   1 
Kosovo 1   1 
Libanon 3   3 
Libyen 10   10 
Mali 1   1 
Marokko 1   1 
Montenegro 2   2 
Mosambik 2   2 
Nepal 1   1 
Nicaragua 1   1 
Nigeria 13   13 
Pakistan 42   42 
Paraguay 1   1 
Peru 2   2 
Russische  
Föderation 

287 239 526 

Sierra Leone 1   1 
Simbabwe 1   1 
Somalia 33   3 
sonstige   279 279 
Sri Lanka 1   1 
staatenlos 17   17 
Südafrika 6   6 
Sudan 6   6 
Südkorea 4   4 
Syrien 257 190 447 
Tadschikistan 3   3 
Taiwan 1   1 
Tschad 6   6 
Türkei 61 24 85 
übriges Asien 2   2 
Ukraine 925 215 1.140 
Ungeklärt 48   48 
Usbekistan 1   1 
Vietnam 60 29 89 
Weißrussland 20   20 
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gesamt 2.491 1.122 3.613 

Frage 2:  
Wie sind die Flüchtlinge untergebracht? (Ich bitte um eine genaue Aufschlüs-
selung nach Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften) 
 
In Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises Uckermark leben aktuell 584 Asylsu-
chende und Flüchtlinge. 
 
 
Frage 3:  
Wie viele ukrainische Flüchtlinge leben derzeit in der Uckermark? (Ich bitte um 
eine genaue Aufschlüsselung nach den Städten Angermünde, Prenzlau, 
Schwedt/Oder und Templin) 
 
Im Landkreis Uckermark sind aktuell 1.140 ukrainische Staatsangehörige aufent-
haltsrechtlich bei den beiden Ausländerbehörden im Landkreis Uckermark registriert. 
 
Auf die vier Städte verteilen sich diese wie folgt: 
 Angermünde:  128 Personen, 
 Prenzlau:  171 Personen, 
 Schwedt/Oder: 184 Personen, 
 Templin:  105 Personen. 
 
Frage 4:  
Warum werden die ukrainischen Flüchtlinge nur in Wohnungen untergebracht? 
Wäre es nicht viel besser sie in Gemeinschaftsunterkünften unterzubringen, da 
vermutlich die meisten Flüchtlinge die Uckermark wieder verlassen werden, 
wenn der Krieg in der Ukraine beendet ist, oder es einen Waffenstillstand gibt? 
 
Aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hat der Landkreis Ucker-
mark darauf verzichtet, Menschen zweier Kriegsparteien in einer Gemeinschaftsun-
terkunft unterzubringen. Dies dient u. a. der Konfliktprävention in der Einrichtung zur 
vorläufigen Unterbringung. 
 
Zudem stehen für die Unterbringung von 1.140 geflüchteten Ukrainern aktuell nicht 
ausreichend Kapazitäten in geeigneten Gemeinschaftsunterkünften im Landkreis 
Uckermark zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
In Vertretung 
 
 
 
gez. Henryk Wichmann 
2. Beigeordneter 


